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Theologische Zeitschrift

Jahrgang 42 1986 Heft 3

SUPERSTITIO - die Beurteilung des frithen
Christentums durch die Romer*

1. Der Hintergrund

Die frithesten uns erhaltenen Beurteilungen des Christentums durch die
Romer stammen aus dem kurzen Zeitraum eines knappen Jahrzehnts
zwischen friithestens 110 und spitestens 122, und sie stammen von Méin-
nern, die sich untereinander kannten, hohe politische Positionen beklei-
deten und sich allesamt mit dem Romischen Reich identifizierten. Aus
offizieller Sicht also lautete das Urteil: superstitio, mit unterschiedlichen,
dieses ohnehin negative Wort noch weiter negativ qualifizierenden Adjek-
tiva. Da sie unter sich waren und fiireinander schrieben, brauchten sie ihre
eigene Position nicht auf einen Begriff zu bringen. Der wire gewesen:
religio!, eine aufgeklirt philosophische Identitdt der moglichen Weltord-
nung mit der bestehenden Ordnung des Rémischen Reiches, die durchaus
auch in der kultischen Verehrung der rémischen Gotter ihren sichtbaren
Ausdruck finden konnte.

An der Spitze dieser Ordnung stand Trajan, nicht mehr ein Nero und
auch nicht ein Domitian, sondern ein Mann aus Spanien, der daranging,
die 6konomische Krise des Reiches durch Straffung der Zentralverwaltung
in den Griff zu bekommen.2 Dass das Romische Reich kompliziert aufge-
baut war, lag an der Geschichte der Eroberungen. Uber lange Zeit hinweg
hatten innere Auseinandersetzungen zu seiner Expansion gefiihrt; indem
Biirgerkriege auf fremden Territorien ausgetragen wurden, erweiterte sich
das Reich. Seit Octavian war solche Polaritit vorbei — es gab nur noch den
einen an der Spitze.

Kritisch war die Zeit nach Neros Tod gewesen; drei Kaiser folgten
binnen eines Jahres aufeinander, bis mit Vespasian eine neue Ara begann.

* Antrittsvorlesung an der Philipps-Universitit Marburg am 28.Juni 1983.

! Vgl. dazu K. Latte, Romische Religionsgeschichte, HAW V/4, 21967, 39, zur Religion der
Kaiserzeit: 312-326.
2 Vgl. zum folgenden insbes. R.Syme, Tacitus, Bd. 1, 1958, 1-58: The Political Setting.
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Der hatte seinen erfolgreichen Krieg gegen die Juden vorzuweisen, den
vorerst letzten Aufstand eines unterworfenen Volkes innerhalb der Gren-
zen des Reiches. Sein Sohn Titus fiihrte den zu Ende. War die Welt durch
diesen Krieg scheinbar endgiiltig befriedet, bedeuteten die Jahre der Regie-
rung seiner S6hne Titus und Domitian Konsolidierung, aber auch Krise.
Rom fiel es schwer, sich umzustellen von Krieg auf Frieden, von Beute auf
Ertrag, von Militdr auf Verwaltung. So konnte man die Zeit Trajans
charakterisieren.

Aus dieser Zeit also stammen die ersten Beurteilungen der Christen3
von Trajan selber, von 96 bis 117 Herrscher des Reiches; der bestitigt das
Vorgehen seines Legaten Plinius in der Provinz Pontus/Bithynien. Plinius
selber stammt aus der romischen Mittelschicht der Ritter; geboren 61/62
hat er eine glinzende Ausbildung und eine ebenso glinzende Karriere unter
den flavischen Kaisern gehabt; gestorben ist er wohl 113 am Ende seiner
Mission in Kleinasien. Tacitus, etwas dlter als Plinius, kam wahrscheinlich
aus Gallien; auch er machte unter den Flaviern seine Karriere, war 97
Konsul, ca. 112/113 dann Prokonsul der Provinz Asia; gestorben ist er ca.
120. Sueton schliesslich, auch er wie Tacitus aus dem Ritterstand und aus
der Provinz (Nordafrika) und mit Plinius befreundet (er etwas jiinger,
Tacitus etwas dlter als der) erhielt hohere Verwaltungsaufgaben unter
Trajan und bekleidete unter dessen Nachfolger Hadrian fiir einige Zeit das
einflussreiche Amt des Sekretirs fiir die offizielle Korrespondenz, verlor es
aber 121.

Sie alle beziehen sich mit ihrem gemeinsamen Urteil superstitio auf
gemeinsame Wertvorstellungen. Sie stossen offenbar auch nicht erstmals
auf das Phinomen Christentum, setzen vielmehr seine Kenntnis voraus
oder verfolgen es in die jiingere Geschichte Roms zuriick. Fiir alle aber
scheint das Christentum auch ein Problem der aktuellen Gegenwart zu
sein, ausdriicklich bei Plinius und Trajan, historisch aktualisiert bei Taci-
tus, weniger bei Sueton. Sie haben sich nicht nur gekannt, sondern gemein-
same Wertvorstellungen geteilt und diese auch ihren Lesern vermitteln
wollen: Tacitus und Sueton liber ihre Geschichtsschreibung in belehrender

'Form, Plinius und Trajan durch Setzung rechtlicher Normen - die Verdf-

fentlichung ihres Briefwechsels schaffte in diesem wie in anderen Fillen
durch die bestidtigende Antwort des Kaisers Normen in Fragen, die vom
iiberkommenen Recht nicht erfasst waren.

3 Zu den folgenden biographischen Angaben vgl. ausser dem in der vorigen Anmerkung
genannten zweibidndigen Werk von Syme zur schnellen Information die Artikel in KP von
R.Hanslik: «Trajan», V919-921, «Plinius», IV937f., und von M.Fuhrmann: «Tacitus»,
V486-493, «Sueton», V411-413.
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Superstitio aber war kein strafrechtliches Delikt.4 Ubersetzt wird es
zumeist mit «Aberglaube» oder «Afterglaube», gemessen an aufgeklart
verniinftiger Religion. Aber weder ist solcher Aberglaube als Hexerel,
Zauberei, Ketzerei strafbar, noch ist er «Atheismus» im Sinne des Straf-
rechts. Die Toleranz der Romer gegeniiber fremden Religionen war recht
gross; sie zielten nicht auf eine einheitliche Staatsreligion und Trajan auch
nicht auf irgendeine kultische Verehrung seiner Person. Als ein religioses
Phidnomen haben sie das Christentum zwar wahrgenommen, eine Gefahr
bedeutete es aber nicht schon als ein solches.

2. Plinius, ep. X 96f.

Das wird deutlich am Vorgehen des Plinius. Dieser Briefwechsel ist in
den letzten Jahren verschiedentlich analysiert worden, mit recht kontro-
versen Ergebnissen freilich. Ich folge bei meiner Interpretation der Texte
weitgehend, ohne das immer auszuweisen, den Arbeiten von Antonie
Wlosok und Rudolf Freudenberger? sowie fiir das Wort superstitio einem
Aufsatz von L. F. Janssen®. Aus diesen Arbeiten stammt auch schon die
Ablehnung einer strafrechtlichen Fiillung von superstitio. Was ich in dieser
Literatur nicht ausdriicklich finde, ist einmal die Frage, woher die romi-
schen Autoren ihr Urteil beziehen, und zum anderen die Frage, wie sich ihr
Urteil zu Eigenaussagen im Neuen Testament selber verhilt. Hierin sehe
ich meinen eigenen Beitrag zu einer im iibrigen kaum {iberschaubaren
Diskussion, an der weniger die Neutestamentler als Patristiker, Althisto-
riker, Altphilologen, auch Juristen beteiligt si£1d.7

4Vgl. R.Freudenberger, Das Verhalten der romischen Behorden gegen die Christen im
2.Jahrhundert, MBPF 52 (21969) 80; J. Molthagen, Der rémische Staat und die Christen im
zweiten und dritten Jahrhundert, Hyp.28 (21975) 18 A.35, der aber zu Unrecht A. Wlosok
diese Meinung unterstellt unter Berufung auf deren Aufsatz: Die Rechtsgrundlagen der
Christenverfolgungen der ersten zwei Jahrhunderte (1959), abgedruckt in: Das frithe Chri-
stentum im romischen Staat, hg. von R.Klein, WdF 267 (1971) 275-301, dort A. 40
(294f1)).

5 Uber deren in der vorigen A. bereits genannte Arbeiten hinaus: A. Wlosok, Rom und die
Christen, Der altsprachliche Unterricht, Beih. 1 zu R. XIII, 1970; dies., Christliche Apologetik
gegeniiber kaiserlicher Politik bis Konstantin, KGMGTI (1974) 147-165; R.Freudenberger,
Art. «Christenverfolgungen 1. Romisches Reich», TRE VIII 23-29.

6 «Superstitio» and the Persecution of the Christians, VC33 (1979) 131-159.

7 Aus der Literatur mochte ich iiber die bisher genannten Werke hinaus verweisen auf:
J.Moreau, Die Christenverfolgung im rémischen Reich, AWR 2 (21971); I. Vogt, Zur Religio-
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C. Plinius an Kaiser Trajan

«(1) Es ist meine Gewohnheit, Herr, alles, woriiber ich im Zweifel bin, Dir vorzutragen.
Wer denn kann besser mein Zogern lenken oder meine Unwissenheit ordnen?

An Prozessen gegen Christen habe ich nie teilgenommen. Daher weiss ich nicht, was und
wie weit man zu bestrafen oder zu untersuchen pflegt. (2) Und nicht wenig habe ich
geschwankt, ob ein Unterschied des Alters sei oder ob ganz junge sich nicht von Erwachsenen
unterscheiden, ob titiger Reue Straffreiheit gewihrt werden soll oder ob demjenigen, der
iiberhaupt nur Christ gewesen ist, nichts niitzt, aufgehort zu haben, ob der Tatbestand als
solcher, wenn er frei ist von Schandtaten, oder Schandtaten, die mit dem Tatbestand zusam-
menhingen, bestraft werden sollen.»

Plinius beginnt mit einer Huldigung an Trajan (1), die aber auch ein
Politikum darstellt: Fiir alle Zweifelsfdlle ist der Kaiser zustidndig, die
rhetorische Frage lehnt implizit jede andere Instanz ab. Plinius hat gericht-
liche Untersuchungen gegen Christen vornehmen miissen, ohne darauf
speziell vorbereitet gewesen zu sein. Er braucht aber dem Kaiser nicht zu
erkldren, wer die Christen sind, und er setzt voraus, dass solche Gerichts-
verfahren iiblich sind,® an denen er hitte teilnehmen konnen, um zu
wissen, wieweit die Untersuchung auszudehnen und wie die Strafe zu
bemessen sei. Dariiber hinaus ist ihm unklar, inwieweit sonst mogliche
Rechtserwigungen in das Verfahren einfliessen sollen: Jugend von Ange-
klagten (ein spezielles Jugendstrafrecht gab es in der Antike natiirlich
nicht), tdtige Reue als strafmildernd und schliesslich die Frage, ob schon
die blosse Zugehorigkeit strafbar sei oder nur im Zusammenhang damit
nachgewiesene Straftaten (2a).

«Vorerst habe ich bei denen, die bei mir als Christen angezeigt wurden, dieses Verfahren
befolgt: (3) Ich habe sie gefragt, ob sie Christen seien; die Gestdndigen habe ich noch einmal
und ein drittes Mal unter Androhung der Todesstrafe gefragt, die dabei blieben, habe ich zur

sitdt der Christenverfolger im rémischen Reich, SHAW.PH 1962.1. Die Arbeit von J. Speigl,
Der romische Staat und die Christen, 1970, erweckt einen ambivalenten Eindruck: neben
guten Beobachtungen und daraus gefolgerten Schliissen krasse Fehlurteile. Hinter Freuden-
berger und Wlosok geht Molthagen (s. A. 4) zuriick, der wieder eine «kaiserliche Verfligung»
unter Nero annimmt, «dass jeder, der sich als Christ bekannte, hinzurichten sei, und das heisst,
dass die Zugehorigkeit zu den Christiani als ein todeswiirdiges Verbrechen behandelt werden
sollte» (a.a.O. 24f.). Mich reizte es, als Neutestamentler einmal von der anderen Seite her zu
fragen und nicht von den Aussagen iiber den Staat im NT auszugehen; vgl. dazu insbes.
M. Dibelius, Rom und die Christen im ersten Jahrhundert (1942), abgedruckt in dem von
R.Klein hg. Sammelband (s. A.4) 47-105; W.Schrage, Die Christen und der Staat nach dem
Neuen Testament, 1971; K. Aland, Das Verhiltnis von Kirche und Staat in der Friihzeit,
ANRWII 23.1 (1979) 60-246, bes. 163-226.
8 Vgl. Speigl, a.a.0. 67.
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Hinrichtung abfiihren lassen. Ich zweifelte ndmlich iiberhaupt nicht, welcher Art auch immer
sei, was sie gestinden, dass Sturheit und unbeugsamer Starrsinn auf jeden Fall zu bestrafen
seien. (4) Es gab auch andere von gleicher Verriicktheit, die ich, weil sie rémische Biirger waren,
aufschrieb zur Uberstellung in die Hauptstadt.»

Unabhingig davon hat er aber bereits gehandelt (2b—4a): Leute, die ihm
als Christen angezeigt worden waren, hat er unter Androhung der Todes-
strafe dreimal befragt, ob sie Christen seien, und als sie das bejahten,
hinrichten lassen. Hier hatte er keinerlei Zweifel, ob die Zugehdrigkeit
selber ausreiche fiir eine Bestrafung — gleichviel, was immer sie zu gestehen
gehabt hitten, schon solches von ithm als Sturheit und unbeugsamer Starr-
sinn gewertetes Verhalten reicht fiir die Todesstrafe. Ebenso hat er Christen
mit romischem Biirgerrecht zur Uberstellung nach Rom notieren lassen.

«Alsbald wihrend dieser Verhandlung traten — wie es zu gehen pflegt —, als sich die
Beschuldigung ausweitete, mehrere Sonderfille auf. (5) Vorgelegt wurde eine anonyme Denun-
ziation, die die Namen vieler enthielt. Die leugneten Christen zu sein oder gewesen zu sein,
glaubte ich freilassen zu sollen, weil sie nach meinem Vorbild die Gotter anriefen und Deinem
Bild, das ich aus diesem Grund zusammen mit den Statuen der Gétter hatte herbringen lassen,
mit Weihrauch und Wein ein Opfer brachten, dazu Christus schmihten, wozu in gar keiner
Weise, wie man sagt, gezwungen werden konnen, die wirklich Christen sind.

(6) Andere in der Anzeige Genannte sagten, sie seien Christen, und bestritten es alsbald: sie
seien es zwar gewesen, hitten aber aufgehort, einige vor drei Jahren, einige vor mehreren
Jahren, mancher auch vor zwanzig Jahren. Auch diese alle haben dein Bild und die Statuen der
Gotter verehrt und Christus geschmiht.»

Insoweit war die Sache also fiir ihn klar, und er trégt dies Trajan vor,
ohne eine Bestdtigung oder gar einen Verweis dafiir zu erwarten. Die
Komplikationen, die der Kldrung bediirfen und auf die sich seine Anfrage
allein bezieht, ergaben sich vielmehr erst aus dem Fortgang der Angele-
genheit (4b). Auf eine anonyme Anzeige hin hat er eine grosse Menge von
Leuten verhort, von denen einige bestritten, jemals Christen gewesen zu
sein, andere sich zunéchst als Christen bekannten, dann aber widerriefen
(5f.). Um diese Gruppe der Renegaten geht es ihm mit seiner Anfrage,
wihrend fiir die erste Gruppe der Bekenner und fiir die zweite Gruppe der
Unschuldigen der Prozess ja bereits abgeschlossen ist. Plinius will offenbar
einen Automatismus vermeiden, und seine Anfrage hat das Ziel, diesen, die
seiner Meinung nach keiner Verbrechen schuldig sind und zugleich titige
Reue fiir ihre ehemalige Zugehorigkeit zeigen, eine Chance zu geben, sie
ganz freizulassen oder zumindest im Einzelfall zu differenzieren.

Dass wirklich Reue vorliegt, hat er gepriift, indem er sie das von jedem
Einwohner des Reiches zu verlangende Opfer mit Wein und Weihrauch?

9 Vgl. Wlosok, Rom 30, A.73.
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vollziehen liess (Juden allein waren davon suspendiert; bis zum Beginn des
Jiidischen Krieges wurde aber tiglich im Jerusalemer Tempel fiir das
Romische Reich geopfert), vor den Gottern und vor dem Bild des Kaisers,
das er zu diesem Zweck hereinbringen liess; zusitzlich liess er sie Christus
schmihen. Der Test scheint ihm beweiskraftig, denn wahre Christen wiir-
den sich zu so etwas nicht zwingen lassen, wie er sich informiert hat, und
die Bekenner haben das ja auch nicht getan.!0

«Sie versicherten aber, dies sei ihre ganze Schuld bzw. ihr ganzer Irrtum gewesen, dass sie
zur Gewohnheit gehabt hitten, an einem festen Tag vor Sonnenlicht zusammenzukommen
und ein Lied fiir Christus als eine Art Gott wechselweise zu singen und sich mit Eid nicht zu
irgendeinem Verbrechen zu verpflichten, sondern nicht Diebstihle, nicht Riubereien, nicht
Ehebriiche zu begehen, nicht Treu und Glauben zu brechen, nicht Hinterlegtes bei Einforde-
rung abzuleugnen. Nachdem dies abgeschlossen war, sei es iiblich gewesen, auseinanderzuge-
hen und von neuem zusammenzukommen, um eine Mahlzeit einzunehmen, eine gewdhnliche
und harmlose freilich, was zu tun sie sogar aufgehort hdtten nach meiner Verordnung, in derich
entsprechend Deinen Anordnungen verboten hatte, dass es Hetairien gebe. (8) Umso notwen-
diger glaubte ich, aus zwei Sklavinnen, die «Dienerinnen» genannt wurden, auch durch die
Folter erfragen zu sollen, was daran an Wahrheit sei. Nichts anderes fand ich als widerlichen
und masslosen Aberglauben (nihil aliud inveni quam superstitionem pravam et immodi-
cam).

Die Unschuldigen hat er freigelassen, bei den Renegaten geht es darum,
ob ihr Widerruf als titige Reue gewertet werden kann, zumal Plinius im
Verhor (7f.) den Eindruck gewonnen hat, dass sie sich auch wihrend der
Zeit ihrer Zugehorigkeit zum Christentum keiner Vergehen schuldig
gemacht haben, und dieser Eindruck sich ihm bestitigt hat, als er zwei
Sklavinnen unter Folter verhorte. Dass sie ministrae genannt wurden,
erwdhnt Plinius nebenbei. Das ist das lateinische Wort fiir griechisch
diakovog, und man verweist zu Recht auf Rém 16, 1, wo Paulus die Phoebe
erwihnt, didkovog der Gemeinde in Kenchreae. Fiir romische Ohren kann
aber schon die Bezeichnung von Sklavinnen als ministrae bedenklich
klingen, insofern minister zwar einen Bediensteten bezeichnet, auch im
Kult, aber den freien im Unterschied zum Sklaven.

Der Bericht, den Plinius von diesem Verhor gibt, zerstreut mogliche
Verdachtsmomente.!! Zwar sind die Christen an festgesetzten Tagen bei
Nacht zusammengekommen, aber sie haben nur im Wechselgesang ihrem

10 Ganz dhnlich hatte man iibrigens im Winter 66/67 in Antiochien rechtglidubige Juden
aufgespiirt: Josephus, bell. iud. VII 50f.; vgl. Freudenberger, Verhalten 141 ff.

11 Dahinter steht als Frageraster der Bacchanalienskandal in Rom 186 v.Chr. (Livius
39, 8-18); vgl. Freudenberger, Verhalten 165ff.; Speigl 74. Freudenberger weist ausserdem
(86-91) auf das Vorgehen gegen die Druiden hin.
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Christus als einer Art Gott ein Lied gesungen. Zwar haben sie dabei einen
Schwur geleistet, aber nicht zu einer ndchtlichen Verschworung, sondern
zu hochst positiven moralischen Werten. Zwar haben sie gemeinsame
Mahlzeiten gehalten, aber nicht bei dieser ndchtlichen Zusammenkunft,
sondern am Tage, und dabei ist es harmlos zugegangen. Mit all dem hétten
sie zudem aufgehort, nachdem Plinius im Auftrag des Kaisers ein allge-
meines Vereinsverbot fiir die Provinz erlassen hatte — auch dagegen haben
sie also nicht verstossen.

Zur Entscheidung steht, ob die ehemalige Zugehorigkeit dieser Leute zu
den Christen als zu bestrafende Schuld (cu/pa) oder als entschuldbarer
Irrtum (error) zu werten sei, und bis zu dieser Entscheidung aus Rom hat
Plinius das Verfahren fiir diese Gruppe ausgesetzt. Er plddiert dabei
deutlich fiir Freilassung, jedoch ohne dass ihn das Ergebnis seines Verhors
zu irgendwelchen Skrupeln in bezug auf die Hinrichtung der Bekenner
veranlasst.!Z Dort war es ja der Starrsinn, der zur Verurteilung reichte, hier
ist solche Sturheit gebrochen.

«(9) Daher habe ich, nachdem ich den Prozess aufgeschoben habe, geeilt, Dich um Rat zu
bitten. Mir schien nidmlich die Sache der Beratung wert, vor allem wegen der Zahl der
Gefidhrdeten. Viele ndmlich jeden Alters, jeden Standes, auch beiderlei Geschlechts werden in
Gefahr gebracht und gebracht werden. Denn nicht allein iiber die Stddte, sondern auch iiber
Dorfer und das flache Land ist die Seuche dieses Aberglaubens (superstitionis istius contagio)
verbreitet, die mir scheint gestoppt und in Ordnung gebracht werden zu kénnen. (10) In der Tat
steht zur Geniige fest, dass beinahe schon verlassene Tempel angefangen haben, besucht zu
werden, und dass durchweg Fleisch von Opfertieren auf den Markt kommt, fiir das sich bisher
dusserst selten ein Kdufer fand. Daraus ist leicht zu schliessen, welche Menge an Menschen
gebessert werden kann, wenn titiger Reue Raum gegeben wird.»

Uber das Ergebnis seines Verhors hinaus gibt Plinius in 9 dem Kaiser
eine politische Einschitzung der Lage. Er verweist noch einmal auf die
grosse Zahl der anonym Angezeigten und fiirchtet, dass weitere in diesen
Strudel geraten konnten. Das Christentum stellt in der Provinz offenbar
einen beachtenswerten Faktor dar. Seine Anhdnger gehoren zu allen Alters-
schichten, zu allen Standen (auch rémische Biirger sind ja darunter) und zu
beiden Geschlechtern, und sie finden sich in den Stddten, in den Dorfern
und auf dem flachen Land.

Plinius verspricht sich von der Niederschlagung des Verfahrens eine
stillschweigende Riickkehr zur Ordnung bei den bisher noch nicht Erfass-

12 Nichts spricht fiir die Interpretation von Molthagen 15: «Plinius versucht hier aus der
Riickschau sein Verhalten zu rechtfertigen, und zwar zu einer Zeit, da er die bisherige
Grundlage der Christenprozesse als ungerechtfertigt erkannt hat.»
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ten und kann auch bereits auf Erfolge verweisen, denn die Tempel werden
wieder stdarker besucht, und Opferfleisch kann wieder abgesetzt werden.
Eine Freilassung wiirde die Riickkehr zur gewiinschten Normalitit erleich-
tern.

Trajan an Plinius

«(1) Das Verfahren, zu dem Du verpflichtet bist, mein Secundus, hast Du in der Unter-
suchung der Fille derer, die bei Dir als Christen angezeigt wurden, befolgt. Denn es kann
natiirlich nichts generell, was etwa eine Art fester Gestalt hitte, festgelegt werden. (2) Aufge-
spiirt sollen sie nicht werden; werden sie angezeigt und schuldig gefunden, sind sie zu bestrafen,
jedoch so, dass, wer bestreitet, Christ zu sein, und dies tatsdchlich unter Beweis stellt, d. h.
durch unseren Gottern Opfern, Straffreiheit wegen titiger Reue erreichen soll, wie sehr er auch
im Blick auf die Vergangenheit verdédchtig sein mag. Anonym vorgelegte Anzeigen diirfen bei
keiner Anklage einen Platz haben. Denn das wire ein sehr schlechtes Beispiel und entspriche
nicht unserer Zeit.»

Die knappe Antwort Trajans, als kaiserliches Reskript von Rechtsqua-
litdt, bestdtigt die Rechtlichkeit des Vorgehens. Wihrend er eine allgemei-
ne rechtsverbindliche Regelung ablehnt, nennt Trajan doch Gesichtspunk-
te fiir Verfahren gegen die Christen: Man soll ihnen nicht nachspionieren;
werden sie jedoch angezeigt und beschuldigt, sind sie zu bestrafen, es sei
denn, jemand leugnet und stellt das unter Beweis, indem er «unseren»
Gottern opfert. Tédtige Reue ist anzuerkennen trotz bleibenden Verdachts
im Blick auf die Vergangenheit, auch abgesehen von diesem Fall, in dem
das Problem durch eine anonyme Anzeige entstanden ist, die Trajan fiir
grundsétzlich nicht gerichtsverwendbar erklért.

Damit war nun doch eine grundsétzliche Regelung geschaffen, die mehr
als einhundert Jahre so praktiziert wurde. Dass sie inkonsequent ist, haben
schon die Kirchenviter moniert;!3 verstehen kann man sie nur, wenn man
sie nicht misst an den Normen eines modernen Strafrechts, sondern an
antikem Polizeirecht.

Ich nehme hiermit also insbesondere Antonie Wlosoks Thesen zur Frage
der Rechtsgrundlage der Christenverfolgungen auf.!4 Mir scheint aber,
dass man ihre Interpretation verstiarken kann durch Beobachtungen zur
Sprache des Pliniusbriefes. Die ist natiirlich durchgehend von juristischen
Fachtermini geprigt.!> Daneben zeigen sich aber ebenso durchgehend
Begriffe sozusagen der Psychopathologie: Sturheit, unbeugsamer Starr-

13 Vgl. Tertullian, apol. 2,6-9, wo der Pliniusbrief paraphrasiert wird.

14 Vgl. bes. den in A.4 genannten Aufsatz.

15 Die hat insbes. Freudenberger untersucht (in einer leider manchmal ermiidenden
Griindlichkeit).
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sinn, Verriicktheit, widerlich, masslos, Seuche; Gegenmittel: stoppen, in
Ordnung bringen, bessern. Dies alles fasst zusammen der Begriff superstitio
— das ist mehr als «Aberglauben», das ist «Schwachsinn».!¢

Liest man so noch einmal den Brief des Plinius, wird der Werthinter-
grund klar: ein aufgeklirter, religios toleranter romischer Beamter, in
kritischer Zeit in eine kritische Provinz entsandt, begegnet allenthalben
Unvernunft, die chaotische Verhéltnisse schafft. Dazu gehdrt auch das
Christentum, und er weiss das Rezept: Abschreckung (getdtet wird, wer
sich als Christ bekennt) und Milde (wer zur Vernunft kommt, kann auf
Verzeihung rechnen). Das ist politisch gedacht, nicht juristisch. Mit diesem
politischen Pragmatismus ist der romische Staat ausgekommen. Wihrend
die christlichen Apologeten auf grundsitzliche Regelung dringten — die
erfolgt erst 257 unter dem Kaiser Valerian und wird 311 durch das Tole-
ranzedikt des Galerius aufgehoben —, handelten die rémischen Behdrden
nach dem hier rechtswirksam gewordenen Verfahren. Nachfolger Trajans
haben es grundsitzlich bestitigt.!”

3. Tacitus, ann. XV 44,2-5

«(2) Aber nicht durch menschliche Bemiithung, nicht durch Spenden des Herrschers oder
durch Siihnegaben an die Goétter wich die iible Nachricht, dass man den Brand befohlen
glaubte. Also schob Nero, um dem Geriicht ein Ende zu machen, Schuldige vor und bedachte
sie mit ausgesuchtesten Strafen, die wegen Schandtaten verhasst das Volk «Chresten» nannte.
(3) Der Urheber dieses Namens, Christus, war unter der Herrschaft des Tiberius durch den
Statthalter Pontius Pilatus mit dem Tode bestraft worden; aber fiir den Augenblick zuriick-
gedringt brach der verderbliche Aberglauben (exitiabilis superstitio) erneut hervor, nicht nur
iiber Judia, den Ursprung dieses Ubels, sondern auch iiber die Hauptstadt, wo alles Scheuss-
liche und Schindliche von iiberall her zusammenstrémt und fleissig betrieben wird. (4) Also
wurden zuerst die Verhafteten, die gestanden hatten, danach auf deren Aussage hin eine riesige
Menge nicht gerade unter der Anklage der Brandstiftung, aber doch unter der des Hasses gegen
die Menschheit iiberfiihrt. Und mit denen,-die umkamen, wurden zusétzliche Spiele getrieben,
dass sie mit Tierfellen bekleidet durch Zerfleischung durch Hunde zugrunde gingen oder an
Kreuze geschlagen, als der Tag zuende gegangen war, zum Zweck néchtlicher Beleuchtung

16 Vgl. amentia. Um nicht missverstanden zu werden: Als ehemaliger Einwohner von
Bethel meine ich keine Diskriminierung Behinderter, sondern den affektgeladenen Ausruf, der
einem iiber die Lippen kommt, wenn man auf Unvernunft stosst.

17Vgl. Hadrians Schreiben an den Statthalter Minicius Fundanus; dazu Freudenberger,
Verhalten 216-234. Speigl hingegen versteht es als bewusste Neuregelung (a.a.0. 105). Es ist
nur bei Euseb, A.e. IV9, iiberliefert, also in griechischer Sprache und nicht im lateinischen
Original, und nur in einer christlichen Quelle (vgl. Tertullians Wiedergabe des Pliniusbriefes
mit dem ja erhaltenen Original!).
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verbrannt wurden. (5) Seine eigenen Girten hatte Nero flir dieses Schauspiel zur Verfiigung
gestellt, und er veranstaltete ein Spiel, bei dem er in der Kleidung eines Wagenlenkers sich
unter das Volk mischte oder einen Rennwagen bestieg. Daher regte sich Mitleid fiir die, die
zwar schuldig waren und dusserste Strafen verdient hatten, aber doch nicht aus 6ffentlichem
Interesse, sondern fiir die personliche Grausamkeit eines einzelnen umzukommen schie-
nen.»

Auch Tacitus mag als Statthalter der Provinz Asia dem Phdnomen
Christentum begegnet sein. Davon wissen wir jedoch nichts; erhalten ist
uns nur sein Urteil iiber die Christen im Zusammenhang seiner Schilde-
rung des Brandes Roms unter Nero im Jahre 64. Er ist dabei scheinbar in
einer schwierigen Lage, macht er doch Nero selber fiir diese Art von
«Altstadtsanierung» verantwortlich, zunidchst nur verhalten andeutend,
spiater immer eindeutiger. Und dennoch hat er mit den von Nero als
Schuldige Vorgeschobenen kein Mitleid.

Das deutet darauf, dass auch er das Christentum nicht als blosses
Phidnomen der Vergangenheit siecht, von Interesse nur fiir den Historiker,
sondern als Problem seiner Gegenwart. Nero zwar war Schuld am Brande
Roms, dennoch war sein Vorgehen gegen die Christen richtig; nur ist sein
Vorgehen diskreditiert durch Neros Motive — eine «List der Vernunft», die
in ihr Gegenteil umgeschlagen ist.

Die Opfer Neros fiihrt Tacitus ein iiber deren siiffisant gedeutete
Namensform «Chrestiani» statt »Christiani»'8 — er kennt ja den wahren
Namen von deren Urheber, Christus, nicht Chrestus, wie ja auch Plinius sie
korrekt «Christiani» nennt. Im zweisprachigen Rom des beginnenden
zweiten Jahrhunderts mag man sich seine Witze gemacht haben mit solcher
Verballhornung des Namens — wie sollte man die griechischen I-Laute denn
iibertragen in lateinische Buchstaben und umgekehrt: welche Wortspiele
ergaben sich aus solcher Umschrift? Den gebildeten Lesern seines Werkes
macht Tacitus einen Witz, die Verwechslung von Xpiotiovoi und
Xpnpotwavoi: das Volk angeblich sagte statt «Christiani» (so Plinius)
«Chrestiani»; der Volksmund, allzeit fiir Witze gut, also nannte diese Leute
«Biedermédnner». Das war wohl weniger «vulgir» als ein Witz der auch des
Griechischen michtigen Oberschicht, eben Tacitus’ Leser, die eine ironi-
sche Anspielung auf ypnoto¢ verstanden.

18 Zu dem textkritischen Problem vgl. H. Fuchs, Tacitus und die Christen, VC4 (1950)
65-93, aufgenommen und weitergefiihrt von Wlosok, Rom 10f. Die Schreibung Chrestiani ist
auch sonst in der altkirchlichen Literatur zu finden. Ubrigens liest auch der erste Schreiber des
Siniaticus an allen drei Stellen im Neuen Testament, wo Xpiotiavog begegnet, Xpnotia-
voG.
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Diese Leser jedoch, so meint Tacitus, bediirfen einer nachdriicklichen
Erinnerung an die Urspriinge solcher «Biedermidnner». Die liegen in
Judida — unvergessen ist der Jiidische Krieg (der Titusbogen auf dem forum
romanumy ist die anschauliche Erinnerung!), aktuell sind jiidische Auf-
stinde in Agypten und in Libyen.!® Dass der Urheber dieses Namens von
einem romischen Statthalter29 zum Tode verurteilt worden ist, muss seine
Anhinger von vornherein diskreditieren. Dass dieser Aberglaube auch in
Rom Fuss fassen konnte, ist kein Wunder angesichts der dort herrschen-
den Orientierungslosigkeit.

Nero ist zwar schuld am Brande Roms, die Christen aber sind von ihrer
Herkunft her — und reisst man ihnen die Maske der «Biedermédnner» vom
Gesicht — Verbrecher, schuldig zwar nicht am Brand, schuldig aber doch
des Hasses auf die Menschheit, und dies sind ja doch die Einwohner des
romischen Reiches.?! Die affektgeladene Sprache des Tacitus weist auch
hier wie bei Plinius auf eine psychopathologische Wertung des Christen-
tums.

Das grausame Spiel, das Nero mit ihnen trieb, erregte leider Mitleid,
obwohl sie doch — so versichert er noch einmal — schuldig waren und
dusserste Strafen verdient hatten. An sich war, und so wird man diesen Text
zu interpretieren haben: an sich ist Vernichtung der Christen im 6ffentli-
chen Interesse. Nero jedoch hat seinerzeit wegen seiner personlichen
Grausamkeit die Chance vertan, das Christentum ein fiir allemal auszu-
rotten — offenbar ein Problem der Gegenwart des Tacitus, der auf seine
Weise damit z.B. das Vorgehen des Plinius rechtfertigt.

4. Sueton, Nero 16,2

Am knappsten ist schliesslich die Notiz Suetons, der vielleicht sogar
Plinius bei seiner Mission in Pontus/Bithynien begleitet hat. Jedenfalls
wird auch er in seinen staatlichen Funktionen dem Phdnomen Christen-
tum begegnet sein.

19 Vgl. Euseb, h.e. IV2.

20 Anachronistisch ist es, wenn Tacitus Pilatus als procurator bezeichnet; sein Titel war
ausweislich einer in Caesarea gefundenen Inschrift praefectus (vgl. H. Volkmann, Zur Pilatus-
inschrift von Caesarea Maritima, Gym. 75 [1968] 124-135).

21 Zu odium humani generis vgl. Wlosok, Rom 20-22, die dies vom griechischen uoov-
Opwnic her interpretiert. Ich meine, dass man ihre Interpretation noch zuspitzen kann, wenn
das genus humanum eben die Einwohner des Romischen Reiches sind, deren Schutz Anliegen
der romischen Behdrden sein muss.
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«Unter ihm wurden viele Briauche streng beachtet und nicht weniger bestraft: eingefiihrt
wurde eine Regel fiir Verschwendung; die Empfinge wurden auf kleine Portionen beschriankt;
es wurde untersagt, in den Kneipen anderes an warmen Mahlzeiten als Gemiise und Hiilsen-
friichte anzubieten, wihrend zuvor nichts als Fleisch und Fisch serviert wurde; mit dem Tode
wurden die Christen bestraft, eine Art von Menschen neuen und schidlichen Aberglaubens
(genus hominum superstitionis novae et maleficae); verboten wurde der Klamauk der Renn-
fahrer, denen eine althergebrachte Freiheit gestattet war, iiberall umherschweifend aus Jux zu
betriigen und zu stehlen; zugleich wurden die Pantomimengruppen mit ihren Angehorigen
ausgewiesen.»

Wie Tacitus beurteilt er Nero sehr negativ und macht ihn an spéterer
Stelle ebenfalls verantwortlich fiir den Brand Roms,?? ohne jedoch wie
Tacitus in diesem Zusammenhang sein Vorgehen gegen die Christen zu
erwdahnen. Das erscheint vielmehr in der vorangestellten Aufzidhlung der
wenigen Massnahmen, die Sueton an Nero doch lobenswert erscheinen:
Einschriankung des Luxus, bei 6ffentlichen Empfangen nur ein bescheide-
ner Imbiss, in Kneipen nur Gemiise und Hiilsenfriichte statt Fleisch und
Fisch, Todesstrafe gegen die Christen, Disziplinierung der Sportprofis,
Ausweisung der Kabarettisten. Ein merkwiirdiger Zusammenhang, in dem
die Christen hier genannt sind, verstdndlich nur, wenn man sieht, dass es
insgesamt um ein Ideal der «guten alten Zeit» geht: Giirtel enger schnallen,
herkommliche Werte, keine neuartigen Modeerscheinungen, Diffamie-
rung der Schmarotzer des Wohlstands.

Auch hier erscheint das Christentum wieder als superstitio, darin ist
Sueton nicht originell, aber nun durch «neuartig» charakterisiert, und
damit das «neue» auch wirklich als schlecht erscheint: «schidlich», «bos-
artig»n. Auf die Gegenwart des Sueton bezogen bedeutet das: Man mag iiber
Nero so viel Negatives sagen wie man will, in einigen Punkten war er doch
vorbildlich: bei ihm herrschte noch Ordnung, siche wie er mit den Christen
umgegangen ist!

Diese einzige Erwdhnung der Christen ist deshalb auffillig, weil zwei
weitere Stellen in seinem Werk immer wieder Anlass gegeben haben zu der
Vermutung, er wisse mehr iiber sie.?3 Die erste ist Claudius 25, zu der im
Neuen Testament Apg 18,2 zu vergleichen ist:

22 Nero 38.

23 Auffdllig ist Suetons knappe Notiz besonders dann, wenn man sie entsprechend den
Daten der Abfassung an den Schluss der drei Texte stellt; Sueton hat sowohl den Pliniusbrief
als auch die Notiz bei Tacitus gekannt, als er sein « Leben der Caesaren» schrieb. Ublicherweise
(soz.B.auch A. Wlosok in ihrem Buch) wird der Sueton-Text als erster vorgestellt, wohl, weil er
der knappste ist und von Nero handelt. Es folgt dann der Tacitus-Text als der ausfiihrlichere,
weil er zuriickweist auf das Jahr 64. Erst danach kommt der Plinius-Text als Quelle fiir die
Situation im ersten Viertel des 2.Jh.s. Die Chronologie der Abfassung ist aber genau umge-
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Tudaeos impulsore Chresto assidue tumultuantes Roma expulit.

Hat Sueton wirklich einen Chrestus — ein geldufiger Name freilich — fiir
den Urheber der Unruhen gehalten, oder verbergen sich dahinter Nach-
richten {iber Streitigkeiten unter den rémischen Juden iiber die Christus-
verkiindigung, wie viele Neutestamentler meinen?24

Noch dunkler ist die zweite Stelle Domitian 15: Domitian liess seinen
Vetter Flavius Clemens umbringen, einen Mann von «beriichtigter Inter-
esselosigkeit», wie Sueton schreibt, der sonst Domitian wenig Sympathie
entgegenbringt.2’ Das war jedoch ein Mann, der gerade ein Jahr als Konsul
hinter sich gebracht hatte und der seine beiden S6hne seinem Vetter zur
Adoption zur Verfiigung stellte als Thronfolger.26 Nach Dio Cassius wur-
den er und andere wegen «Atheismus» verurteilt, seine Frau Domitilla auf
eine Insel verbannt.2? Bei Euseb 28 schliesslich ist diese Christin, aber nicht
die Frau, sondern die Nichte des Clemens.2°

Wie immer es um diese anderen Stellen stehen mag und um das
Schweigen iiber eine Christenverfolgung unter Domitian3? — die eine
eindeutige Stelle bei Sueton zeigt wieder das Urteil «superstitios.

kehrt. Gemeinsam ist diesen drei Zeitgenossen das Urteil «superstitio»; wihrend aber Plinius
bei den Christen ausdriicklich keine Vergehen festgestellt hatte, behauptet Tacitus solche (per
flagitia invisos!), auch wenn er dann nur den Pauschalvorwurf odium humani generis vorwei-
sen kann. Bei Sueton werden die Christen als genus hominum bezeichnet — ist das nur ein
zufilliger Wortanklang oder vielleicht ein Indiz, dass Sueton in der Frage der nachgewiesenen
Magitia zuriickhaltender ist?

24 Vgl. z.B. U. Wilckens, Der Brief an die Romerl, EKK VI/1, 1978, 35f.

25 Vgl. dazu bes. W. Pohlmann, Die heidnische, jiidische und christliche Opposition gegen
Domitian, Diss. theol. Erlangen 1967.

26 «Domitian hat sich nur so viel Zeit gelassen, dass der grosste Skandal, die Verurteilung
eines amtierenden Konsuls, vermieden wurde» (Péhlmann 39).

27 67, 14 (nur in einer Epitome erhalten). ADgiopog ist freilich ein griechisches Wort, das im
Lateinischen kein Pendant hat (schon gar nicht in superstitio; vgl. A. Harnack, Der Vorwurf des
Atheismus in den ersten drei Jahrhunderten, TU NF XIII.4 [1905] 9). Dieser Vorwurf
begegnet erst um 150 (Harnack 9). «Im Abendlande sind bis zum Ende des 3.Jahrhunderts die
Christen nicht «Atheisten» genannt worden, und die Anklage lautete nicht auf « Atheismus»,
weil der Begriff fehlte» (Harnack 15).

28 Euseb, A.e. 111 18, 4.

29 Die Beurteilung dieses Zusammenhangs ist nach wie vor kontrovers. Vgl. einerseits
Speigl (a.a.0. 36), der meint, «dass die ganze Gruppe aus Christen bestand und Flavius
Clemens wenigstens als christenfreundlich gelten kann», andererseits wohl richtiger Pohlmann
(a.a.0. 68): «Clemens und Domitilla sind also nicht Opfer der Christenverfolgung Domitians,
sondern wichtige Personlichkeiten des flavischen Hofs, denen eine politische Titigkeit gegen
den Kaiser und heimliche Sympathien fiir das Judentum Tod oder Verbannung eintrugen.»

30 Domitian gilt in der christlichen Tradition als der zweite Christenverfolger nach Nero:
Euseb, h.e. I1117.
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5. Die Situation im 1. Jahrhundert

Superstitio — das meint also nicht ein Delikt im strafrechtlichen Sinn,
sondern ist ein moralisch-politisches Werturteil. Das Wort weckt in der
lateinischen Sprache eine Reihe von Assoziationen,3! die in den hier
behandelten Texten angesprochen werden: Schwachsinn, Geistesverwir-
rung (siche Plinius), Fremdheit, dem 6ffentlichen Interesse entgegen (siehe
Tacitus), Neuheit im negativen Sinn (sieche Sueton), also keineswegs
«harmlos», wie eine der stehenden Verbindungen zu dem deutschen Wort
«Aberglaube» lautet. Keine andere Religion jedoch, die den Romern als
superstitio erschien,3? ist von ihnen so grundsétzlich bis hin zur Vernich-
tung verachtet worden.

Nach den Griinden dafiir ist oft gefragt worden, schon von den Kir-
chenvitern. Sie in Geriichten iiber thyesthetische Mahlzeiten und sexuelle
Orgien zu suchen — das hat man in der Tat den Christen unterstellt33 —
trifft nicht den Kern der Sache, die Grundsitzlichkeit dieses Konflikts,
ebensowenig eine vorschnelle Begriindung aus dkonomischen, sozialen
oder psychologischen Gesetzmaissigkeiten. Es ist ja doch seltsam, dass eine
Gruppe, die sich nicht als Geheimbund versteht, verfolgt wird, eine Grup-
pe, die aus ihren eigenen Schriften nachweisen kann, dass sie dem Kaiser
geben soll, was des Kaisers ist (Mk 12,17), dass sie wie jedermann der
Obrigkeit untertan sein soll (R6m 13, 1), dass sie fiir die Regierenden beten
soll (ITim 2,1f.). Verfolgt wird eine Gruppe, der man keine unter das
Strafrecht fallenden Straftaten nachweisen kann, wie Plinius sich verge-
wissert hat — es reicht die blosse Zugehorigkeit, Christ zu sein ist strafbar;
eine Chance hat nur, wer widerruft.

Ganz anders sieht das scheinbar in der Apostelgeschichte aus.34 Gleich
der erste bekehrte Heide ist ein romischer Hauptmann, Cornelius. Der
erste romische Statthalter, dem Paulus begegnet, bekehrt sich zum Chri-

31 Vgl. den in A.6 genannten Aufsatz von Janssen.

32 Das gilt insbesondere fiir das Judentum; vgl. Freudenberger, Verhalten 189-199.

33 Vgl. insgesamt W.Speyer, Zu den Vorwiirfen der Heiden gegen die Christen, JAC6
(1963) 129-135, der m.E. die Vorwiirfe zu sehr auf Gnostiker ableitet; Wlosok, Rom 68-
73.

34 Es fehlt eine weitergehende Untersuchung des Verhiltnisses zum romischen Staat in der
Apg; erstaunlicherweise widmet M. Dibelius der Apg in seinem in A. 7 genannten umfassenden
Aufsatz keinen Abschnitt, ebensowenig Schrage (s.ebda.). In den Kommentaren von E. Haen-
chen (Die Apostelgeschichte, KEK 3, 161977) und H.Conzelmann (Die Apostelgeschichte,
HNT 7,21972) findet man verschiedene Feststellungen zu den einschligigen Stellen, aber auch
hier wird dieses Thema nicht eigens dargestellt. Vgl. jedoch die kurzen Bemerkungen bei
E. Pliimacher, Art. « Apostelgeschichte», TREIII, 483-528, bes. 517f.; K. Aland (indemin A. 7
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stentum, Sergius Paulus auf Zypern.3> In Philippi ist Paulus’ Verhaftung
durch die Ro6mer ein Missverstidndnis. In Thessalonich werden die Freunde
des Paulus wieder freigelassen. In Korinth lehnt der Prokonsul Gallio die
Er6ffnung eines Verfahrens ab. In Ephesus erkldren die Asiarchen, die
Vertreter des Staatskultes, dass die christliche Verkiindigung nicht gegen
die Gotter gerichtet sei. Und dann die Verhandlungen in Jerusalem und
Cisarea: Paulus ist unschuldig, schade, dass er auf einen Prozess in Rom
bestand bzw. bestehen musste. Liest man unsere lateinischen Texte erst
nach der Apostelgeschichte, hat man den Eindruck, die romische Politik
habe sich gewandelt, erst unter Trajan habe man das Christentum negativ
gesehen.

Doch erwidhnt schon Paulus selber unter den Auszeichnungen seiner
apostolischen Existenz, er habe dreimal Stockhiebe bekommmen (IT Kor
11,25), eine romische Strafe, exekutiert von den Liktoren; ein Beispiel
dafiir wire Philippi (Apg 16,22). Und schaut man noch einmal die Apo-
stelgeschichte genauer durch, wird das Bild doch etwas anders, da Lukas
auch Begebenheiten erwihnt, die nicht so recht zu dem eben skizzierten
positiven Bild passen. In jeder rémischen Stadt rund um die Agiis werden
die Behorden auf Paulus aufmerksam: in Philippi landet er im Gefidngnis,
in Thessalonich entzieht er sich durch Flucht der Verhaftung, in Korinth
wird er dem Prokonsul Gallio vorgefiihrt, in Ephesus den Asiarchen.

Geht man nun noch iiber die Darstellung der Apostelgeschichte hinaus,
dann spricht vieles dafiir, dass er in Ephesus ldngere Zeit in Haft gesessen
hat, den Tod befiirchtend,3® und schliesslich ist Paulus in Rom verurteilt
und enthauptet worden, wovon Lukas gar nichts mehr berichtet.

Von all dem wissen wir nur aus christlichen Quellen, deren Autoren ein
positives Urteil {iiber das Christentum haben - es fehlen romische Quellen.
Was nach Lukas die romischen Beamten sagen, ist also nicht iiberpriifbar.3’
Woher weiss Lukas das eigentlich? Will er vielleicht in seiner Zeit, also
unter Domitian oder gar schon unter Trajan, dokumentieren, frither habe
der romische Staat toleranter regiert? Rekonstruiert man kritisch schon aus

genannten Artikel) 210-215; G. Schneider, Die Apostelgeschichtel, HThK 5.1, 1980, 21-28;
R.Maddox, The Purpose of Luke-Acts, FRLANT 126, 1982, 91-99. G.Schille (Die Apostel-
geschichte des Lukas, ThHHK 5, 1983, 390f.) verweist zu Unrecht die apologetischen Tenden-
zen in die Tradition, mit der Begriindung, ihre Argumentationskraft sei gegen Ende des 1.Jh.s.
schon verbraucht.

35 Ein Mann zweifelhafter historischer Identitit freilich; vgl. die Kommentare z. St.

36 Vel. IIKor 1,8f.; Phm 9.13; Phil 1,7.12-14.30; 2, 17.

37 Entspricht superstitio im Griechischen am ehesten dsicidaipovia, so findet sich dieses
Wort in Apg 25,19 als Urteil des Festus iiber die Juden insgesamt.
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den christlichen Quellen die Geschichte, kommt man fiir das erste Jahr-
hundert kaum zu einem anderen Bild als dem, das sich bis ca. 250 zeigt:
kein generelles Verbot, punktuelle Verfolgungen. Von Anfang an also hat
der romische Staat nicht viel anders regiert, als es Plinius tat, nur dass im
ersten Jahrhundert natiirlich die Zahl der Betroffenen sehr viel kleiner war
und unsere Quellen diirftiger sind. Am Anfang steht ja schliesslich auch,
was Tacitus in Erinnerung ruft, die Hinrichtung des Urhebers dieses
Namens durch Pontius Pilatus.38

Dabei ist dieses Christentum keine Bewegung, die bewusst und priméar
auf soziale und 6konomische Verinderung abzielte. Es fasste aber sehr
schnell in den Stadten des Ostens Fuss, und zwar vor allem in den rémisch
geprigten: in Antiochien, der Hauptstadt der Provinz Syrien, in Philippi,
einer Kolonie fiir romische Veteranen, in Thessalonich, der Hauptstadt der
Provinz Makedonien, in Korinth, der von Caesar nach hundert Jahren
Verwiistung neu gegriindeten Stadt, seit 27 v. Chr. Hauptstadt der Provinz
Achaia, in Ephesus auf der anderen Seite der Agiis, der Hauptstadt der
Provinz Asia.

Nach Rom selber ist das Christentum auf uns unbekannten Wegen
schon sehr frith gekommen, und Paulus wollte iiber Rom hinaus in den
lateinischen Westen des Reiches, nach Spanien. Erkennbar also hat Paulus,
selber mit romischem Biirgerrecht, gerade romische Zentren gesucht,
damit aber auch den grundsitzlichen Konflikt mit dem rémischen Staat
mitgeschaffen. So stehen wir erneut vor der Frage nach den Griinden fiir
diesen Konflikt: Worin sahen die Romer die Gefahr, die in dieser von
ihnen als superstitio beurteilten Gruppe lag?

6. Der grundsitzliche Konflikt

Man kann zum Pliniusbrief neutestamentliche Stellen notieren, die
insgesamt zeigen, dass Plinius’ Urteil nicht auf falschen Informationen
beruht, dass er vielmehr durchaus das Selbstverstdndnis des frithen Chri-
stentums wahrgenommen hat, und auch was Tacitus iiber das Christentum
weiss bzw. gezielt einsetzt, ist ja an sich korrekt. Bessere Informationen, das
zeigen die spdteren Martyrerakten, hiatten das Urteil nicht revidiert, eher
nur bestatigt.

38 Verweisen mochte ich auf R.Bultmanns Interpretation des Prozesses vor Pilatus im
Johannes-Kommentar, in der er das Verhiltnis zum Staat unter den Erfahrungen des Natio-
nalsozialismus reflektiert; vgl. dazu meinen Aufsatz: Der Staat und die Verkiindigung. Rudolf

Bultmanns Auslegung von Joh 18,28 bis 19,16, in: Theologia crucis — signum crucis (FS
E.Dinkler), hg. von C.Andresen und G.Klein, 1979, 359-375.
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An einer Stelle spricht Plinius von «Gefahr»3?, da aber gleich doppelt (9)
und verstarkt durch die Brandmarkung der Christen als «Seuche». Geféahr-
det scheinen hier nur ahnungslose und gutglaubige Untertanen, aber ist da
nicht auch das Reich selber gefdhrdet, das «Menschengeschlecht», mit
Tacitus zu reden? Was Plinius wahrgenommen hat, ist, dass viele jeden
Alters, jeden Standes, beiderlei Geschlechts gefihrdet scheinen, nicht
allein in den Stddten, sondern auch in den Ddérfern und auf dem flachen
Land. Damit trifft er in der Tat einen wesentlichen Zug dieses frithen
Christentums, das nicht nur seinem Selbstverstdndnis nach (Gal 3,28)
Juden und Griechen, Sklaven und Freie, Manner und Frauen erreicht, sich
nicht als nationale, als stindische, als geschlechtshomogene Gruppe kon-
stituiert hat, wie es dem Normaltyp religioser Gemeinschaften entspra-
che.40 Die «Haustafelny, in die Tradition der antiken Schriften «Uber die
Okonomie» gehorend,4! fiihren diese Grundstruktur aus: Mann und Frau,
Vater und Kinder, Herr und Sklaven.

Christliche Mission dieses Typs zielt iiber die Bekehrung des einzelnen
hinaus auf soziale Gebilde eines neuen Typs, und die Probleme zwischen
Griechen und Juden, Frauen und Méinnern, Freien und Sklaven sind erst
Folge dieses Programms. Offenbar muss das frithe Christentum Anzie-
hungskraft fiir all diese Gruppen gehabt haben; etwas, was im hinteren
Winkel Galildas begonnen hatte, entfaltete sich im Kontext hellenistisch-
romischer Stadtkultur. Was Plinius als sich ausbreitende Seuche wertet,
nennen wir Missionserfolg.

In dieser sozialen Struktur scheint nun der grundsitzliche Konflikt mit
dem romischen Staat angelegt zu sein. Die Selbstbezeichnung der Christen
ist éxkAnoia 100 Oeov*2, Gottes Volksversammlung mit einem Begriff der
politischen Sprache, Gottes Volk freilich, dessen «Staatswesen» im Him-

39 Mit Wlosok (Rom 34, A.81) ist dies gegen Freudenberger (Verhalten 174—176) nicht als
juristischer Terminus zu bestimmen.

40 Vgl. zu Gal 3,28 meinen Aufsatz: Wo man nicht mehr Sklave oder Freier ist, WuD 13
(1975) 53-83; M. Bouttier, Complexio Oppositorum: Sur les formules de I Cor xii. 13; Gal
iii. 26-28; ColIIl. 10,11, NTS 23 (1976/77), 1-19; H. Thyen, «... nicht mehr ménnlich und
weiblich...», in: F.Criisemann, H. Thyen, Als Mann und Frau geschaffen, 1978, 107-201;
H.Paulsen, Einheit und Freiheit der S6hne Gottes — Gal 3,26-29, ZNW 71 (1980) 74-95;
G.Dautzenberg, «Da ist nicht minnlich und weiblich», Kairos24 (1982) 181-206.

41'Vgl. zu dieser unabhingig voneinander entwickelten These: K. Thraede, Zum histori-
schen Hintergrund der «Haustafeln» des NT, in: Pietas (FS B.Kotting), JAC.E8, 1980,
359-368; D.Liihrmann, Neutestamentliche Haustafeln und antike Okonomie, NTS27
(1980/81) 83-97.

42 Vgl. dazu W. Schrage, «Ekklesia» und «Synagoge», ZThK 60 (1963) 178-202; K. Berger,
Volksversammlung und Gemeinde Gottes, ZThK 73 (1976) 167-207.
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mel ist (Phil 3,20)43, und man kann schnell eine Reihe solcher Selbstbe-
zeichnungen staatsrechtlicher Herkunft zusammenstellen: Beisassen,
Fremde, aber jetzt Mitbiirger, Hausgenossen, um nur Eph 2,19 zu zitie-
ren.** Hinzu kommt, dass schon Gal 3,28, dann vor allem die Haustafeln
und die in den Pastoralbriefen erkennbare Gemeindeordnung auf die
soziale Grundstruktur des «Hauses» verweisen — die aber ist nach romi-
schem Verstdndnis die Grundstruktur des «Vaterlandes», der Kaiser an
der Spitze als pater patriae.

Fiir romische Wahrnehmung konstituiert sich also innerhalb des Romi-
schen Reiches eine neue, erst nach der Konsolidierung dieses Reiches
entstandene*’ soziale Grosse mit demselben integrativen Anspruch wie
das Romische Reich selber, und dies verstanden die Vertreter dieses
Staates als Bedrohung. Da reichte es nicht, auf Rom 13 oder Mk 12 zu
verweisen, da fehlte das aktive Eintreten fiir den romischen Staat, das die
Christen verweigerten.

Dass Plinius ein genauer Beobachter war, zeigt sich schliesslich auch in
dem, was er dem Kaiser als Erfolg vorweisen kann. Die Frage des Essens,
wie und was, ist, wenn ich es recht sehe, die im Neuen Testament am
hiufigsten erérterte Frage.4¢ Sie entsteht immer dann, wenn eine nicht
homogene Gruppe an einem Tisch wirklich zusammensitzt. Speziell die
Frage des Opferfleisches hat die Gemeinden von Anfang an beschéftigt:

43 Auf die grundsitzliche Bedeutung dieser Stelle, die durch Luthers Ubersetzung «unser
Wandel aber ist im Himmel» verdeckt ist, hat mit Nachdruck K. Aland hingewiesen in seinem
in A.7 genannten Artikel 186—195.

44 Vgl. zu solcher Terminologie J.H. Elliott, A Home for the Homeless. A Sociological
Exegesis of 1 Peter, 1981, doch scheinen mir seine soziologischen Schliisse auf die Herkunft der
Adressaten den metaphorischen Gehalt der Begrifflichkeit zu verkennen. Die nichste Parallele
zum Pliniusbrief ist im NT I Petr 4, 12—-16 (vgl. P6hlmann, a.a.0. 407). Offenbar aus Griinden
der Datierung wird eine Beziehung geleugnet von L. Goppelt (Der Erste Petrusbrief, KEK 12. 1,
81978, 309) und N. Brox (Der erste Petrusbrief, EKK 21, 1979, 216 f.220). Aber zeigt nicht der
Vergleich, dass Plinius keine neue Rechtslage schafft, dass vielmehr weiterhin wie zur Zeit des
IPetr die Zugehorigkeit zum Christentum bei Bekennern bestraft wird, auch wenn keine
Verbrechen vorliegen? Die an sich lateinische Wortbildung (BDR § 5. 2) auf -ianus Xpiotiavog
begegnet erstmals gegen Ende des 1.Jh.s. (Apg 11,26; 26, 28; 1 Petr4, 16) und wird dann schnell
iiblich. Lukas fiihrt sie zwar auf die Anfangszeit zuriick (Apg 1 1, 26), aber Paulus z. B. stand sie
ja noch nicht zur Verfiigung.

45 Das unterscheidet das Christentum vom Judentum; vgl. das beriichtige Juden-Kapitel
bei Tacitus, Aist. V; vgl. dazu H. Conzelmann, Heiden — Juden — Christen, BHTh 62 (1981)
108-119.

46 Mk 7,1-23/Mt 15,1-20; Apg 10, 10-15, 15, 20.29, 21, 25; Rom 14f.; IKor 8, 10,
23-11,1; Gal 2,11-14; Kol 2,16; ITim 4,3; Tit 1,15 u.a.
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Judenchristen stand die Erinnerung an die Speisegebote des Gesetzes im
Wege, Heidenchristen die Markierung ihres Bruchs mit der Vergangen-
heit. 4

7. Monotheismus oder Polytheismus

Der Konflikt zwischen Christentum und romischem Staat war also
wegen des konkurrierenden Anspruchs auf Universalitdt und Integration
unvermeidlich, obwohl von den Christen nicht ein solcher konkurrierender
Anspruch formuliert worden war. Beide verstanden sich als Einheit stif-
tend, fiir beide gab es nur entweder/oder — was Plinius als Sturheit und
unbeugsamen Starrsinn bezeichnet, gilt der christlichen Tradition als
Standhaftigkeit und Bekennermut in der Bewidhrung des Glaubens.

Die Struktur der christlichen Gemeinde ist die soziale Gestalt ihrer
Verkiindigung. Diese iibernimmt selbstverstdndlich aus der jiidischen Tra-
dition das Bekenntnis zu dem einen Gott, und die Dogmengeschichte der
Alten Kirche innerhalb dieses Romischen Reichs zeigt das Problem, das
Bekenntnis zu Christus als Bekenntnis zu dem einen Gott zu formulieren, 48
auf den die ganze Wirklichkeit in all ihren Aspekten zuriickgeht: « Wenn es
auch sogenannte Gotter gibt, sei es im Himmel, sei es auf der Erde, wie es ja
tatsachlich viele Gotter und viele Herren gibt, so gibt es doch fiir uns nur
einen Gott, den Vater, aus dem alles 1st und wir auf ithn hin, und einen
Herren, Jesus Christus, durch den alles ist und wir durch ihn» (I Kor
8,5f.).

Der Totalitdtsanspruch, alles in dem einen Gott zusammenzudenken,
macht diesen Monotheismus zum politischen Problem.4® Aufgenommen
ist, wie gesagt, das jiidische Bekenntnis zu dem einen Gott; die Christologie

47 Fragt man, welchem Typ von Christentum Plinius begegnet ist, dann ist das sicher nicht
das Christentum der Pastoralbriefe. Dort wird die sehr viel differenziertere Stellungnahme des
Paulus zur Frage von Speisevorschriften vereinfacht zur Frage von Orthodoxie und Héresie,
und an die Stelle des Gewissens des anderen (IKor 10,29) ist hier ein gemeinchristliches
Gewissen getreten (I Tim 4, 1-5).

48 So verstdindlich «Ableitungen» (im doppelten Sinn) der frithchristlichen Dogmenge-
schichte aus religionsgeschichtlichen, philosophischen, politischen u.a. Faktoren scheinen,
konnen sie doch nicht hinwegtduschen iiber das Sachproblem, dass das friithe Christentum sich
auszuweisen hatte als monotheistische Religion.

49 Dieses Stichwort ruft die ganz anders ausgerichtete Schrift von E. Peterson in Erinne-
rung: Der Monotheismus als politisches Problem (1935), abgedruckt in: ders., Theologische
Traktate, 1951, 45-147, auf die ich hier nur hinweisen kann. Zur Frage Monotheismus/Poly-
theismus: F.Stolz, Monotheismus in Israel, in: Monotheismus im Alten Israel und seiner
Umwelt, hg. von O.Keel, BiBe 14, 1980, 143-184.
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freilich entschrankt dieses grundsidtzliche Bekenntnis aus jedem
zwar/aber3?, indem nun, um noch einmal auf Gal 3,28 zu verweisen, die
«notigen» Unterscheidungen zwischen Juden und Griechen, zwischen
Sklaven und Freien, zwischen Minnern und Frauen aufgehoben sind, die
Gleichheit aller proklamiert wird, Gleichheit freilich nicht in ihren Vor-
ziigen, sondern in ihrem Status vor dem einen Gott als gerechtfertigte
Siinder.

In das monotheistische Bekenntnis fliessen schon im griechischsprachi-
gen Judentum philosophische Traditionen ein, die ebenfalls die Einheit der
Wirklichkeit in dem einen Gott denken, und man kann bei unseren auf-
geklédrten lateinischen Autoren durchaus ein solches prinzipiell monothei-
stisches Gottesverstindnis voraussetzen. Die rOmische Religion jedoch
war polytheistisch und blieb es in all ihren Wandlungen die romische
Geschichte hindurch.’! Gerade als polytheistische wirkte diese Religion
integrativ, denn sie konnte in Rom zuvor unbekannte Gotter aufneh-
men.

Verbreitet ist die Meinung, der alte romische Kult sei vollig entleert
gewesen, erstarrt zu blossem Ritual, das Christentum sei wie andere Gstli-
che Erlosungsreligionen in ein religioses Vakuum gestossen. Das ist allzu
einfach gesehen, denn der Polytheismus erwies seine religiose Kraft gerade
darin, der Komplexitit der Wirklichkeit gerecht zu werden. Die einzelnen,
als Zusammenhang nicht erkennbaren Aspekte der Wirklichkeit spiegeln
sich in dem Pantheon, das diese einzelnen Aspekte aufnimmt. Gerade um
die polytheistische romische Religion hat sich Augustus bei der Neukon-
stituierung des Romischen Reiches gekiimmert, nicht eine monotheisti-
sche Staatsreligion neu eingefithrt. Er selber war pontifex maximus, als
oberster Priester Mittler zwischen den Gottern und den Menschen. Und
hier scheint der Sinn dessen zu liegen, was man Herrscherkult nennt 32: der
eine an der Spitze des einen Reiches zwischen Go6ttern und Menschen als
Verkorperung der Einheit. In ihm sind Friede, Heil garantiert. Das Romi-
sche Reich, in Nationen, Stinde, Religionen aufgesplittert, hat in ihm seine

50 Vgl. zur Frage der Speisegebote etwa Aristeasbrief 128-169: zwar stammt alles von dem
einen Gott, dennoch muss zwischen rein und unrein unterschieden werden.

51 Vgl. dazu jetzt J. Bleicken, Verfassungs- und Sozialgeschichte des Romischen Kaiserrei-
ches, Bd.2, UTB839, 21981, 105-217.

52 Vgl. dazu die instruktive Einfiihrung von A. Wlosok zu dem von ihr herausgegebenen
Sammelband: Rémischer Kaiserkult, WdF 372 (1978) 1-52; S.R.F. Price, Between Man and
God: Sacrifice in the Roman Imperial Cult, JRS70 (1980) 28-43.
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Einheit, er ist der «Vater des Vaterlandes». Damit ist das politische
Problem des Monotheismus zugleich ein religioses, insofern Religion kon-
krete Manifestation eines Verstdndnisses von Wirklichkeit ist.

Dafiir, dass die hier vorgetragenen Analysen zumindest in ihrem Grund-
ansatz stimmen, spricht, dass das Christentum die einheitsstiftende Funk-
tion fur das Romische Reich iibernimmt, als sich diese Einheit nicht mehr
darstellt in dem einen Kaiser. In der Kirchengeschichte liesse sich studie-
ren, wie aus diesem konkurrierenden Anspruch auf Universalitdt in
geschichtlich unterschiedlichen Situationen Konflikte zwischen Kirche
und Staat entstehen. Der Staat, in welcher Staatsform auch immer er sich
darstellt, hat die Aufgabe, «nach dem Masse menschlicher Einsicht und
menschlichen Vermogens unter Androhung und Ausiibung von Gewalt fiir
Recht und Frieden zu sorgen» — mehr nicht; dem Staat ist aber immer der
Anspruch immanent, mehr zu wollen, nimlich «die einzige und totale
Ordnung menschlichen Lebens (zu) werden» (Barmen V).

Jener erste Konflikt zwischen dem romischen Staat und dem frithen
Christentum scheint demnach kein historisch zufilliger, er beruht auch
nicht auf Missverstandnissen, sondern ldsst erkennen, wie das Christentum
als Herausforderung empfunden worden ist, auf die man bei aller intellek-
tuellen Uberlegenheit sehr affektgeladen reagierte.

Dieter Liihrmann, Marburg



	SUPERSTITIO : die Beurteilung des frühen Christentums durch die Römer

